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72.
Verordnung für das Großherzogtum Oldenburg , betreffend die Heran¬

ziehung von Militärpersonen zu Abgaben für Gemeindezwecke.

Oldenburg , den 16 . März 1910.

26rr Friedrich August , von Gottes Gnaden Groß¬
herzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld,
Herr von Jever und Kniphausen u . s. w.,

verordnen auf Grund des Artikels 3 der Verordnung
vom 5 . März 1887 , betreffend die Heranziehung von Militär¬
personen zu Abgaben für Gemeindezwecke:
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Die dem Artikel3 der Verordnung vom5. März 1887
anliegende Tabelle wird vom 1. Mai d. I . an durch nach¬
stehende Tafel ersetzt:

Die Gem eindeabgabe beträgt

bei einem Jahreseinkommen
jährlich

von mehr als bis einschließlich

660 2,40
660 900 4
900 1050 6

1050 1200 9
1200 1350 12
1350 1500 16
1500 1650 21
1650 1800 26
1800 2100 31
2100 2400 36
2400 2700 44
2700 3000 52
3000 3300 60
3300 3600 70
3600 3900 80
3S00 4200 92
4200 4500 104
4500 5000 118
5000 5500 132
5500 6000 146
6000 6500 160
6500 7000 176
7000 7500 192
7500 8000 212
8000 8500 232 -
8500 9000 252
8000 9500 276
9500 10500 300
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Sie steigt bei höheren Einkommen
von mehr als: bis einschl. : in Stufen von um je

10500 30500 1000 30
30500 32000 1500 60
32000 78000 2000 80
78000 100000 2000 100

Bei Einkommen von mehr als 100000 Mark bis ein¬
schließlich 105000 Mark beträgt die Steuer 4000 Mark
und steigt bei höheren Einkommen in Stufen von 5000 Mark
um je 200 Mark.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben Oldenburg , den 16. März 1910.

(Siegel .) Friedrich August.

Scheer.

Willms.

^ 73.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend die Auf¬

hebung des Übereinkommens zur Regelung der armenrechtlichen
Beziehungen zwischen dem Großherzogtum Oldenburg und Elsaß-
Lothringen vom 1. Juli 1900.

Oldenburg , den 17 . März 1810.

Am 1. April 1910 kommt in Elsaß - Lothringen das
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz zur Einführung.
Das Übereinkommen zur Regelung der armenrechtlichen Be-
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ziehungen zwischen dem Großherzogtum Oldenburg und
Elsaß -Lothringen vom 1. Juli 1900 tritt daher im beider¬
seitigen Einverständnis mit dem 1. k. M . außer Kraft.

Oldenburg , den 17 . März 1910.

Ministerium des Innern.

Sch e er.

Willms.

Berichtigung.
Mit Höchster Genehmigung macht das Staatsministerium

bekannt , daß im Z 42 des Gesetzes für das Großherzogtum,
betreffend die Wahl der Abgeordneten zum Landtage , vom
17 . April 1909 nachstehende vom Landtage beschlossene
Schlußbestimmung:

Die Art der zu benutzenden Urnen wird vom Mini¬
sterium des Innern bestimmt

versehentlich nicht mit abgedruckt ist.
Der Z 42 des genannten Gesetzes ist entsprechend zu

ergänzen.
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